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Auf Grund des § 16 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I. S. 1509), in Ver-
bindung mit § 13 Absatz 1 des Ge setzes zur Ausführung des Bauge-
setzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl. 
S. 692), wird verordnet:

§ 1
Für das Grundstück Pettenkoferstraße 12, 13, 14, 15 im Bezirk 

Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil Friedrichshain, für das das Be-
zirksamt neben ande ren Grund stücken die Aufstellung eines Bebau-
ungsplans beschlossen hat, tritt eine Verän derungssperre gemäß § 14 
des Baugesetzbuchs ein.

§ 2
Je ein Übersichtsplan mit den Grenzen des räumlichen Geltungs-

bereichs der Ver änderungssperre liegt zur kostenfreien Einsicht-
nahme beim Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, 
Abteilung Finanzen, Personal und Stadtentwicklung, Stadtent-
wicklungsamt, Fachbereich Stadtplanung und Fachbereich Bau-
aufsicht, aus.

§ 3
Auf die Vorschriften über 

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädi gungsansprüche für eingetretene Vermögensnach-
teile durch die Verände rungssperre (§ 18 Absatz 2 Satz 2 und 3 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Gel tendmachung (§ 18 Absatz 3 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausfüh rung des Baugesetzbuchs innerhalb von 
zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verord nung schriftlich ge-
genüber dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin gel-
tend machen; der Sachverhalt, der die Verlet zung begrün den soll, ist 
darzulegen. Nach § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Aus führung des 
Baugesetzbuchs wird die Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften die ses Gesetzes nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
unbeacht lich. Die Be schrän kung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für 
die Verkündung dieser Verord nung geltenden Vorschriften verletzt 
worden sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

Berlin, den 28. März 2012

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

S c h u l z
Bezirksbürgermeister

Verordnung
über die Veränderungssperre V-45/19 

im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil Friedrichshain
Vom 28. März 2012
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Auf Grund des § 11 Nummer 2 des Berliner Hochschulzulas-
sungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juni 
2005 (GVBl. S. 393), das zuletzt durch Artikel II des Gesetzes vom 
20. Mai 2011 (GVBl. S. 194) geändert worden ist, in Verbindung 
mit § 6b Absatz 1 des Berliner Hochschulgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378) wird ver-
ordnet:

I n h a l t s v e r z e i c h n i s 

Teil 1
Allgemeine Vorschriften
§ 1  Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen
§ 2 Frist und Form der Anträge, Fristablauf
§ 3 Hochschulzugangsberechtigung, Beteiligung am Verfahren
§ 4  Besondere Erklärungspflichten
§ 5 Zulassungsbescheid der Hochschule

Teil 2
Verfahrensablauf

Abschnitt 1
Quotierung, Ranglistenbildung und Zulassung
§ 6 Vorabquoten
§ 7 Hochschulquoten
§ 8 Ranglisten
§ 9 Zulassung

Abschnitt 2
Auswahl nach den Ranglisten
§ 10  Auswahl nach einem Dienst auf Grund eines früheren Zulas-

sungsanspruchs
§ 11  Auswahl der Bewerber und Bewerberinnen für ein Zweitstu-

dium
§ 12  Auswahl nach dem Grad der Qualifikation
§ 13 Auswahlverfahren der Hochschulen
§ 14 Auswahl nach Wartezeit
§ 15 Auswahl nach Härtegesichtspunkten
§ 16 Ranggleichheit
§ 17  Zulassung von ausländischen und staatenlosen Bewerbern 

und Bewerberinnen 

Teil 3
Zulassungsverfahren für das erste Fachsemester

Abschnitt 1
Zulassungsverfahren im Rahmen des Serviceverfahrens für das 
erste Fachsemester
§ 18 Serviceverfahren der Stiftung
§ 19 Registrierung, elektronisch basiertes Verfahren
§ 20 Anzahl und Form der Zulassungsanträge, Präferenzenfolge 

§ 21 Koordinierungsphasen; Zulassungsangebote
§ 22 Erste Koordinierungsphase
§ 23 Zweite Koordinierungsphase
§ 24 Clearingphase
§ 25 Vorwegzulassung 

Abschnitt 2
Zulassungsverfahren durch die Hochschule außerhalb des Ser-
viceverfahrens für das erste Fachsemester 
§ 26 Zulassungsantrag
§ 27 Haupt- und Nachrückverfahren

Teil 4
Zulassungsverfahren für höhere Fachsemester
§ 28 Zulassung zu Studienplätzen in höheren Fachsemestern

Teil 5
Abschluss des Verfahrens
§ 29 Abschluss des Verfahrens
§ 30 Vergabe verfügbar gebliebener Studienplätze

Teil 6
Schlussvorschriften
§ 31 Veröffentlichung von Satzungen durch die Hochschule
§ 32 Übergangsvorschrift
§ 33 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Anlage 1 (zu § 12 Absatz 1) Ermittlung der Durchschnittsnote
Anlage 2 (zu § 11 Absatz 2)  Ermittlung der Messzahl bei der Aus-

wahl der Bewerber und Bewerberin-
nen für ein Zweitstudium

Teil 1 
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

(1) Die Vorschriften dieser Verordnung regeln die Vergabe von 
Studienplätzen in zulassungsbeschränkten Studiengängen mit ers-
tem  berufsqualifizierenden Abschluss  durch  die  Hochschulen  des 
Landes Berlin. 

(2) Im Sinne dieser Verordnung ist 
1. Zulassungsverfahren die auf einen Zulassungstermin (Sommer-

semester oder Wintersemester) bezogene Vergabe von Studien-
plätzen durch die Hochschulen des Landes Berlin, 

2. Serviceverfahren die von der Stiftung für Hochschulzulassung 
(Stiftung) im Auftrag der Hochschulen durchgeführten verfah-
rensbezogenen Dienstleistungen im Rahmen eines Zulassungsver-
fahrens, insbesondere zum Zweck des Abgleichs von Mehrfachzu-
lassungsmöglichkeiten sowie die Erstellung von Zulassungs- und 

Verordnung
zur Regelung der Zulassung in zulassungsbeschränkten Studiengängen 

durch die Hochschulen des Landes Berlin 
(Hochschulzulassungsverordnung – BerlHZVO)

Vom 4. April 2012

109_124_GVBl_2012_09.indd   111 16.04.12   08:46



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      68. Jahrgang      Nr. 9       19. April 2012112

Anträge auf Zulassung auf Studienplätze außerhalb der festgesetz-
ten Zulassungszahlen müssen für das Sommersemester bis zum 
1. April, für das Wintersemester bis zum 1. Oktober bei der Hoch-
schule eingegangen sein (Ausschlussfristen).

(2) Anträge, die der Bewerber oder die Bewerberin nach dieser 
Verordnung ergänzend zum Zulassungsantrag stellen kann, sind mit 
dem Zulassungsantrag zu stellen. 

(3) An einer Hochschule sind drei Zulassungsanträge zulässig.
(4) Die Hochschule bestimmt die Form der Zulassungsanträge 

und der Anträge nach Absatz 2. Sie bestimmt auch die Unterlagen, 
die den Anträgen mindestens beizufügen sind, sowie deren Form. 
Sie ist nicht verpflichtet, den Sachverhalt von Amts wegen zu ermit-
teln. Zulassungsanträge können durch Telefax, E-Mail oder sonstige 
elektronische Medien allein nicht wirksam gestellt werden.

(5) Bewerber und Bewerberinnen, die die Bewerbungsfristen ver-
säumen oder den Antrag nicht innerhalb dieser Fristen formgerecht 
mit den erforderlichen Unterlagen stellen, sind vom Zulassungsver-
fahren ausgeschlossen. 

(6) Bei Zulassungsanträgen in Kombinationsstudiengängen stellt 
jede konkret benannte Kombination einen Zulassungsantrag dar. 

(7) Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag, gesetzlichen Fei-
ertag oder Sonnabend, so endet die Frist mit dem Ablauf des ent-
sprechenden Tages und verlängert sich nicht bis zum Ablauf des 
nächstfolgenden Werktages.

§ 3
Hochschulzugangsberechtigung, Beteiligung am Verfahren

(1) Der Bewerber oder die Bewerberin muss zum Zeitpunkt der 
Antragstellung die Hochschulzugangsberechtigung für den gewähl-
ten Studiengang besitzen. Legt der Bewerber oder die Bewerberin 
mehrere Hochschulzugangsberechtigungen vor, soll er oder sie für 
jeden gewählten Studiengang die Hochschulzugangsberechtigung 
bezeichnen, auf die er oder sie den Zulassungsantrag stützt. Fehlt 
eine derartige Bezeichnung, wird dem Zulassungsantrag die zuerst 
erworbene Hochschulzugangsberechtigung zugrunde gelegt.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Bewerber oder Bewerberinnen, die in 
der Quote nach § 7 Absatz 1 Satz 3 des Berliner Hochschulzulas-
sungsgesetzes berücksichtigt werden.

(3) Wer bei der Bewerbung auf Zulassung zum 1. Fachsemester 
für das Sommersemester bis zum 15. Januar, bei der Bewerbung für 
das Wintersemester bis zum 15. Juli das 55. Lebensjahr vollendet 
hat, wird am Zulassungsverfahren nur beteiligt, wenn für das beab-
sichtigte Studium unter Berücksichtigung der persönlichen Situation 
des Bewerbers oder der Bewerberin schwerwiegende wissenschaft-
liche oder berufliche Gründe sprechen.

§ 4 
Besondere Erklärungspflichten

Der Bewerber oder die Bewerberin hat gegenüber der Hochschule 
eine Versicherung an Eides Statt darüber abzugeben, ob er oder sie 
bereits an einer deutschen Hochschule oder einer Hochschule eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum
1. als Studierender oder Studierende immatrikuliert ist oder war, 

gegebenenfalls für welche Zeit er oder sie immatrikuliert war 
sowie ob und wann er oder sie das Studium gewechselt hat,

2. ein Studium erfolgreich abgeschlossen hat; im Fall des Studi-
ums an einer Hochschule in dem in Artikel 3 des Einigungsver-
trages genannten Gebiet erstreckt sich diese Verpflichtung nur 
auf Studienzeiten nach dem 31. März 1991 und auf Studienab-
schlüsse nach dem 30. September 1991.

Ablehnungsbescheiden und deren Versand im Namen der Hoch-
schule; die Verfahren können mit vergleichbaren Zulassungsver-
fahren aus anderen Ländern im Geltungsbereich des Grundgeset-
zes zu einem gemeinsamen Verfahren verbunden werden,

3. Studiengang das durch Prüfungs- oder Studienordnung geregel-
te, auf einen bestimmten berufsqualifizierenden Abschluss oder 
ein bestimmtes Ausbildungsziel gerichtete Studium eines Studi-
enfaches oder einer Kombination mehrerer Studienfächer 
(Kombinationsstudiengang) mit demselben Abschluss und der-
selben Regelstudienzeit an einer Hochschule,

4 Studienanfänger oder Studienanfängerin ein Bewerber oder eine 
Bewerberin, der oder die in dem beantragten Studiengang oder 
in einem im Wesentlichen gleichen Studiengang noch nicht an 
einer Hochschule auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land oder eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union oder 
eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum immatrikuliert ist oder immatrikuliert 
war,

5. Zulassungsantrag der Antrag auf Zulassung zum Studium in ei-
nem bestimmten Studiengang an einer Hochschule,

6. deutsche Hochschulzugangsberechtigung eine auf dem Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland oder an einer deutschen Aus-
landsschule erworbene Hochschulzugangsberechtigung.

(3) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten, soweit nachfol-
gend nichts anderes bestimmt ist, für deutsche Bewerber und Be-
werberinnen sowie für ausländische oder staatenlose Bewerber und 
Bewerberinnen, die Deutschen gleichgestellt sind. Deutschen 
gleichgestellt sind
1. Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-

schen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum,

2. in der Bundesrepublik Deutschland wohnende Kinder von 
Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union oder von Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, sofern diese Staatsangehörigen 
in der Bundesrepublik Deutschland beschäftigt sind oder gewe-
sen sind,

3. in der Bundesrepublik Deutschland wohnende andere Familien-
angehörige von Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedstaa-
tes der Europäischen Union oder von Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum im Sinne von 
Artikel 2 Nummer 2 der Richtlinie 2004/38/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 (ABl. L 158 
vom 30. April 2004 S. 77), sofern diese Staatsangehörigen in der 
Bundesrepublik Deutschland beschäftigt sind, sowie

4. sonstige ausländische Staatsangehörige oder Staatenlose, die 
eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung besitzen.

(4) Für die Datenverarbeitung durch die Hochschulen sowie für 
die Übermittlung von personenbezogenen Daten zwischen den 
Hochschulen und der Stiftung gelten die Studierendendatenverord-
nung vom 9. November 2005 (GVBl. S. 720), die durch Artikel IV 
des Gesetzes vom 20. Mai 2011 (GVBl. S. 194) geändert worden ist, 
in der jeweils geltenden Fassung sowie ergänzend das Berliner Da-
tenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. De-
zember 1990 (GVBl. 1991 S. 16, 54), das zuletzt durch Gesetz vom 
2. Februar 2011 (GVBl. S. 51) geändert worden ist. 

§ 2
Frist und Form der Anträge, Fristablauf

(1) Der Zulassungsantrag muss für das Sommersemester bis zum 
15. Januar, für das Wintersemester bis zum 15. Juli bei der Hoch-
schule eingegangen sein (Ausschlussfristen). Für Studiengänge, die 
gemeinsam mit einer ausländischen Hochschule organisiert und 
durchgeführt werden, muss der Zulassungsantrag für das Sommer-
semester bis zum 15. November, für das Wintersemester bis zum 
15. Mai bei der Hochschule eingegangen sein (Ausschlussfristen). 
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§ 5
Zulassungsbescheid der Hochschule

Im Zulassungsbescheid bestimmt die Hochschule einen Termin, 
bis zu dem der Bewerber oder die Bewerberin die Immatrikulation 
zu beantragen hat. Wird die Immatrikulation nicht bis zu diesem 
Termin beantragt, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. Lehnt 
die Hochschule eine Immatrikulation des Bewerbers oder der Be-
werberin ab, weil wesentliche Angaben im Zulassungsantrag nicht 
mit den vorgelegten Unterlagen für die Immatrikulation überein-
stimmen oder die übrigen Voraussetzungen für die Aufnahme als 
Studierender oder Studierende nicht vorliegen, wird der Zulassungs-
bescheid ebenfalls unwirksam. 

Teil 2
Verfahrensablauf

Abschnitt 1
Quotierung, Ranglistenbildung und Zulassung

§ 6
Vorabquoten

(1) Von der Gesamtzahl der festgesetzten Zulassungszahlen, ver-
mindert um die Zahl der nach einem Dienst auf Grund früheren Zu-
lassungsanspruchs Auszuwählenden, sind vorweg abzuziehen:
1. in der Regel fünf vom Hundert für die Zulassung von ausländi-

schen und staatenlosen Bewerbern und Bewerberinnen, soweit 
sie nicht Deutschen gleichgestellt sind; die Vorabquote wird nur 
im Hauptverfahren gemäß § 27 gebildet,

2. mindestens zwei vom Hundert für Fälle außergewöhnlicher Härte,
3. mindestens drei vom Hundert für die Auswahl der Bewerber und 

Bewerberinnen für ein Zweitstudium,
4. mindestens fünf vom Hundert für die Auswahl von Bewerbern 

und Bewerberinnen, die zum Zeitpunkt der Fristen nach § 2 Ab-
satz 1 minderjährig sind und ihren Wohnsitz im Einzugsgebiet 
der Hochschule im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 2 des Berliner 
Hochschulzulassungsgesetzes bei einer für sie sorgeberechtig-
ten Person haben. Als sorgeberechtigt gelten auch Pflegeperso-
nen und nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch diesen gleichge-
stellte Personen.

(2) Neben den in Absatz 1 genannten Quoten kann für einzelne 
Studiengänge eine weitere Quote für Bewerber und Bewerberinnen 
mit einer Studienberechtigung nach § 11 des Berliner Hochschulge-
setzes in der jeweils geltenden Fassung gebildet werden. Die Höhe 
der Quote sowie die Auswahlkriterien innerhalb dieser Quote regelt 
der Akademische Senat der Hochschule, für die Studiengänge der 
Charité – Universitätsmedizin Berlin der Medizinsenat, durch Sat-
zung, die der Bestätigung durch die für die Hochschulen zuständige 
Senatsverwaltung bedarf. Die Bestätigung der Satzung kann aus 
Rechts- oder Sachgründen versagt werden.

(3) Die Quoten nach Absatz 1 und 2 zusammen dürfen drei Zehn-
tel der zur Verfügung stehenden Studienplätze nicht überschreiten, 
jedoch nicht weniger als ein Zwanzigstel betragen. Die Regelung 
trifft der Akademische Senat der Hochschule, für die Studiengänge 
der Charité – Universitätsmedizin Berlin der Medizinsenat, durch 
Satzung, die der Bestätigung durch die für das Hochschulwesen zu-
ständige Senatsverwaltung bedarf. Die Bestätigung der Satzung 
kann aus Rechts- oder Sachgründen versagt werden. 

(4) Für jede Quote nach Absatz 1 und 2 muss mindestens ein Stu-
dienplatz zur Verfügung gestellt werden, wenn in der entsprechen-
den Quote mindestens ein Bewerber oder eine Bewerberin zu be-
rücksichtigen ist.

(5) Nicht in Anspruch genommene Studienplätze nach den Absät-
zen 1 und 2 werden nach § 7 vergeben.

§ 7
Hochschulquoten

Die Studienplatzvergabe wird durch die einzelne Hochschule 
nach Abzug der Vorabquoten nach folgenden Grundsätzen vorge-
nommen:
1. bis 60 vom Hundert nach dem Ergebnis eines von der Hoch-

schule durchzuführenden Auswahlverfahrens,
2.  im Übrigen zu gleichen Teilen nach Qualifikation und Wartezeit.
Die Höhe der Quote nach Satz 1 Nummer 1 regelt die Hochschule 
durch Satzung. Landesquoten werden nicht gebildet.

§ 8
Ranglisten

(1) Im Zulassungsverfahren werden Ranglisten nach den Quoten 
der §§ 6 und 7 gebildet, die in folgender Reihenfolge zu berücksich-
tigen sind:
1. nicht wahrgenommener früherer Zulassungsanspruch nach § 10,
2. Zweitstudium,
3. Ergebnis des Auswahlverfahrens der Hochschulen,
4.  Grad der Qualifikation,
5. Wartezeit,
6. außergewöhnliche Härte,
7. Minderjährige mit Wohnsitz im Einzugsgebiet der Hochschule 

im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 2 des Berliner Hochschulzulas-
sungsgesetzes bei einer sorgeberechtigten Person.

Im Rahmen des Auswahlverfahrens der Hochschulen nach § 13 
kann eine von Satz 1 Nummer 3 bis 5 abweichende Reihenfolge der 
Ranglisten bei der Auswahl der Bewerber und Bewerberinnen durch 
Satzung der Hochschule festgelegt werden. 

(2) Die Hochschule kann durch eine Überbuchung der Zulas-
sungszahlen berücksichtigen, dass Studienplätze voraussichtlich 
nicht angenommen werden.

§ 9
Zulassung

(1) Erfüllen die Bewerber und Bewerberinnen die Voraussetzun-
gen für die Berücksichtigung auf mehreren nach § 8 zu bildenden 
Ranglisten, werden sie auf jeder Rangliste geführt, für die sie die 
Voraussetzungen erfüllen.

(2) Die auf Grundlage der Ranglisten ausgewählten Bewerber und 
Bewerberinnen erhalten einen Zulassungsbescheid nach § 5. 

(3) Bei Kombinationsstudiengängen wird die Auswahl getrennt 
für jedes dem Studiengang zugehörige Studienfach durchgeführt. 
Zugelassen wird nur, wer für jedes an seinem Studiengang beteiligte 
Studienfach ausgewählt ist. Bei Kombinationsstudiengängen, die 
nur aus zulassungsbeschränkten Studienfächern bestehen und bei 
denen für ein beteiligtes Studienfach eine Zulassung nicht möglich 
ist, kann der Zulassungsantrag nur abgelehnt werden, wenn der Be-
werber oder die Bewerberin im Zulassungsantrag für dieses Studi-
enfach kein zulassungsfreies Ersatzfach angegeben hat, das an der 
jeweiligen Hochschule angeboten wird. Ein Zulassungsbescheid 
wird auch erteilt, wenn ein Kombinationsstudiengang aus einem zu-
lassungsfreien und einem zulassungsbeschränkten Studienfach be-
steht und für das zulassungsbeschränkte Studienfach eine Zulassung 
erfolgt. 
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Abschnitt 2
Auswahl nach den Ranglisten

§ 10
Auswahl nach einem Dienst auf Grund eines früheren 

 Zulassungsanspruchs

(1) Bewerber und Bewerberinnen, die
1.  eine  Dienstpflicht  nach Artikel  12a  des  Grundgesetzes  erfüllt 

oder eine solche Dienstpflicht oder entsprechende Dienstleistun-
gen auf Zeit bis zur Dauer von drei Jahren erbracht haben oder 
mindestens sechs Monate einen freiwilligen Wehrdienst nach 
dem  Wehrpflichtgesetz  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung 
vom 15. August 2011 (BGBl. I S. 1730) in der jeweils geltenden 
Fassung oder mindestens sechs Monate einen Bundesfreiwilli-
gendienst nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz vom 
28. April 2011 (BGBl. I S. 687) in der jeweils geltenden Fassung 
geleistet haben,

2. mindestens zwei Jahre Entwicklungsdienst nach dem Entwick-
lungshelfer-Gesetz vom 18. Juni 1969 (BGBl. I S. 549), das zu-
letzt durch Artikel 21 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 
(BGBl. I S. 2854) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung geleistet haben,

3. einen Jugendfreiwilligendienst im Sinne des Jugendfreiwilli-
gendienstegesetzes vom 16. Mai 2008 (BGBl. I S. 842), das 
durch Artikel 30 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I 
S. 2854) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung 
oder im Rahmen eines von der Bundesregierung geförderten 
Modellprojekts geleistet haben; § 15 Absatz 2 des Jugendfrei-
willigendienstegesetzes gilt entsprechend,

4.  ein Kind unter 18 Jahren oder eine pflegebedürftige Person aus 
dem Kreis der sonstigen Angehörigen bis zur Dauer von drei 
Jahren betreut oder gepflegt haben,

(Dienst)
werden in dem im Antrag genannten Studiengang auf Grund eines 
früheren Zulassungsanspruchs ausgewählt, wenn sie zu Beginn oder 
während eines Dienstes für diesen Studiengang zugelassen worden 
sind oder wenn zu Beginn oder während eines Dienstes für diesen 
Studiengang an der Hochschule keine Zulassungszahlen festgesetzt 
waren. Der von einem oder einer Deutschen nach § 1 Absatz 3 Satz 2 
gleichgestellten ausländischen und staatenlosen Bewerbern und Be-
werberinnen geleistete Dienst steht einem Dienst nach Satz 1 gleich, 
wenn er diesem gleichwertig ist.

(2) Die Auswahl nach Absatz 1 Satz 1 muss spätestens zum zwei-
ten Zulassungsverfahren beantragt werden, das nach Beendigung 
des Dienstes durchgeführt wird. Ist der Dienst noch nicht beendet, 
ist durch Bescheinigung glaubhaft zu machen, dass der Dienst bei 
einer Bewerbung für das Sommersemester bis zum 30. April oder 
bei einer Bewerbung für das Wintersemester bis zum 31. Oktober 
beendet sein wird.

(3) Wird die Festlegung einer Rangfolge zwischen den nach ei-
nem Dienst auf Grund früheren Zulassungsanspruchs Auszuwählen-
den erforderlich, entscheidet das Los.

(4) Wer auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung zuzulassen 
ist, die sich auf ein bereits abgeschlossenes Zulassungsverfahren be-
zieht, ist wie ein vorweg nach einem Dienst auf Grund früheren Zu-
lassungsanspruchs Auszuwählender zu behandeln.

§ 11
Auswahl der Bewerber und Bewerberinnen für ein 

 Zweitstudium

(1) Bewerber und Bewerberinnen, die bereits ein Studium in ei-
nem anderen Studiengang an einer deutschen Hochschule oder einer 
Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder ei-
nes anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum erfolgreich abgeschlossen haben (Erststudium), 

können nicht im Rahmen der Quoten nach § 7 ausgewählt werden. 
Sie dürfen abweichend von § 2 Absatz 3 insgesamt nur einen Zulas-
sungsantrag stellen. Dies gilt nicht für Bewerber und Bewerberin-
nen, die vor dem 1. Oktober 1991 ein Studium an einer Hochschule 
in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet abge-
schlossen haben.

(2) Die Rangfolge der Bewerber und Bewerberinnen wird durch 
eine Messzahl bestimmt, die aus dem Ergebnis der Abschlussprü-
fung des Erststudiums und dem Grad der Bedeutung der Gründe für 
das Zweitstudium ermittelt wird. Die Einzelheiten zur Ermittlung 
der Messzahl ergeben sich aus Anlage 1.

§ 12
Auswahl nach dem Grad der Qualifikation

(1) Die Rangfolge der Bewerber und Bewerberinnen wird durch 
die Durchschnittsnote bestimmt. Die Einzelheiten zur Ermittlung 
und zum Nachweis der Durchschnittsnote ergeben sich aus der An-
lage 2. Eine Gesamtnote gilt als Durchschnittsnote nach Satz 1.

(2) Weist der Bewerber oder die Bewerberin die Durchschnittsno-
te nicht nach, wird er oder sie hinter den letzten Bewerber oder die 
letzte Bewerberin eingeordnet, für den oder die eine Durchschnitts-
note festgestellt werden kann.

(3) Weist der Bewerber oder die Bewerberin nach, dass er oder sie 
aus in seiner Person liegenden, von ihm oder ihr nicht zu vertreten-
den Gründen daran gehindert war, eine bessere Durchschnittsnote zu 
erreichen, wird auf Antrag die bessere Durchschnittsnote berück-
sichtigt.

§ 13
Auswahlverfahren der Hochschulen

(1) Die Hochschule vergibt die Studienplätze im Rahmen des 
Auswahlverfahrens nach Maßgabe der Bestimmungen des § 8 Ab-
satz 3 und 4 des Berliner Hochschulzulassungsgesetzes. Die Ent-
scheidung nach § 8 Absatz 3 Satz 5 des Berliner Hochschulzulas-
sungsgesetzes hat unter maßgeblicher Berücksichtigung des Grades 
der Qualifikation zu erfolgen. § 12 Absatz 2 gilt entsprechend. 

(2) Gespräche mit den Bewerbern und Bewerberinnen nach § 8 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 des Berliner Hochschulzulassungsgeset-
zes sind durch von der Leitung der Hochschule bestimmte Mitglie-
der der Gruppe der Professoren und Professorinnen und weiterer 
Prüfungsberechtigter zu führen; mindestens ein Professor oder eine 
Professorin muss Mitglied der Auswahlkommission sein. Die Ent-
scheidung über die Auswahl trifft die Leitung der Hochschule. Für 
die Studiengänge der Charité – Universitätsmedizin Berlin tritt an 
die Stelle der Leitung der Hochschule der Dekan oder die Dekanin 
der Charité – Universitätsmedizin Berlin. Die Auswahlkommission 
führt mit jedem Teilnehmer und jeder Teilnehmerin das Auswahlge-
spräch als Einzelgespräch durch, das nicht öffentlich ist und in der 
Regel nicht weniger als 30 Minuten dauert. Der wesentliche Inhalt 
des Auswahlgesprächs und die Grundlagen für dessen Beurteilung 
werden in einer Niederschrift festgehalten.

(3) Wer bereits zur Teilnahme an einem Gespräch nach § 8 Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 7 des Berliner Hochschulzulassungsgesetzes 
geladen worden war, aber aus in seiner oder ihrer Person liegenden, 
von ihm oder ihr nicht zu vertretenden Gründen nicht an dem Ge-
spräch teilnehmen konnte, wird auf Antrag im nächstfolgenden Zu-
lassungsverfahren vorab für die Teilnahme am Auswahlverfahren 
der betreffenden Hochschule bestimmt.

§ 14
Auswahl nach Wartezeit

(1) Die Rangfolge der Bewerber und Bewerberinnen wird durch 
die Zahl der Halbjahre seit dem Erwerb der Hochschulzugangsbe-
rechtigung bestimmt. Es zählen nur volle Halbjahre vom Zeitpunkt 
des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung bis zum Beginn 
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des Semesters, für das die Zulassung beantragt wird. Halbjahre sind 
die Zeit vom 1. April bis 30. September eines Jahres (Sommerse-
mester) und die Zeit vom 1. Oktober eines Jahres bis zum 31. März 
des folgenden Jahres (Wintersemester).

(2) Weist der Bewerber oder die Bewerberin den Zeitpunkt des 
Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung nicht nach, wird die 
Zahl der Halbjahre seit dem Erwerb der Hochschulzugangsberechti-
gung nicht berücksichtigt. 

(3) Weist der Bewerber oder die Bewerberin nach, dass er oder sie 
aus in seiner oder ihrer Person liegenden, von ihm oder ihr nicht zu 
vertretenden Gründen daran gehindert war, zu einem früheren Zeit-
punkt die Hochschulzugangsberechtigung zu erwerben, wird auf 
Antrag der frühere Zeitpunkt der Ermittlung der Wartezeit zugrunde 
gelegt.

(4) Ist vor dem Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung ein 
berufsqualifizierender Abschluss außerhalb der Hochschule erlangt 
und die Hochschulzugangsberechtigung vor dem 16. Juli 2007 er-
worben worden, wird die Zahl der Halbjahre um eins für je sechs 
Monate Berufsausbildung, höchstens jedoch um zwei Halbjahre er-
höht. Ist im Fall von Satz 1 die Hochschulzugangsberechtigung vor 
dem 16. Januar 2002 erworben worden, wird die Zahl der Halbjahre 
um bis zu vier erhöht. Dies gilt entsprechend, wenn die Ableistung 
eines Dienstes einen Bewerber oder eine Bewerberin daran gehin-
dert hat, vor dem Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung einen 
berufsqualifizierenden Abschluss außerhalb der Hochschule zu er-
langen,  sofern  der  berufsqualifizierende Abschluss  zu  einer Erhö-
hung der Zahl der Halbjahre nach Satz 1 oder 2 geführt hätte.
(5) Ein berufsqualifizierender Abschluss nach Absatz 4 liegt vor 

bei
1. Ausbildungsberufen, die in dem Verzeichnis der anerkannten 

Ausbildungsberufe nach § 90 Absatz 3 Nummer 3 des Berufsbil-
dungsgesetzes vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931), das zuletzt 
durch Artikel 24 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I 
S. 2854) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung 
enthalten sind,

2. einer Berufsausbildung an einer staatlichen oder staatlich aner-
kannten Berufsfachschule oder Fachschule,

3. einer abgeschlossenen Ausbildung im einfachen oder mittleren 
Dienst der öffentlichen Verwaltung,

4. einer abgeschlossenen Berufsausbildung, die nach Artikel 37 
Absatz 1 oder Absatz 3 des Einigungsvertrages einer Berufsaus-
bildung nach den Nummern 1 bis 3 gleichzustellen ist.

Ein berufsqualifizierender Abschluss nach Absatz 4 Satz 1 mit zwei-
jähriger Ausbildungsdauer gilt als nachgewiesen, wenn die Hoch-
schulzugangsberechtigung an einem Abendgymnasium oder an ei-
nem Kolleg erworben worden ist.

(6) Von der Gesamtzahl der Halbjahre wird die Zahl der Halbjahre 
abgezogen, in denen der Bewerber oder die Bewerberin an einer 
deutschen Hochschule oder einer Hochschule eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum als Studierender 
oder Studierende immatrikuliert war.

(7) Es werden höchstens 16 Halbjahre berücksichtigt.

§ 15
Auswahl nach Härtegesichtspunkten

Die Studienplätze der Härtequote werden auf Antrag an Bewerber 
und Bewerberinnen vergeben, für die es eine außergewöhnliche 
Härte bedeuten würde, wenn sie keinen Studienplatz erhielten. Eine 
außergewöhnliche Härte liegt vor, wenn in der eigenen Person lie-
gende besondere gesundheitliche, familiäre, behinderungsbedingte 
oder soziale Gründe die sofortige Aufnahme des Studiums zwin-
gend erfordern. Sie liegt auch vor, wenn einem Bewerber oder einer 
Bewerberin mit Wohnsitz im Einzugsgebiet der Hochschule nach 
§ 7 Absatz 1 Satz 2 des Berliner Hochschulzulassungsgesetzes aus 
gesundheitlichen, familiären, behinderungsbedingten oder sozialen 

Gründen die Aufnahme eines Studiums an einem anderen Studienort 
als im Land Berlin nicht zugemutet werden kann und die Wartezeit 
zum gewünschten Studiengang länger als vier Semester dauern wür-
de. Die Rangfolge wird durch den Grad der außergewöhnlichen Här-
te bestimmt. 

§ 16
Ranggleichheit

(1) Bei Ranggleichheit werden aus dem Kreis der Bewerber und 
Bewerberinnen vorrangig diejenigen ausgewählt, die zu dem Perso-
nenkreis nach § 10 Absatz 1 gehören. Der Bewerber oder die Bewer-
berin muss durch eine Bescheinigung glaubhaft machen, dass er 
oder sie den Dienst in vollem Umfang abgeleistet hat oder bei einer 
Bewerbung für das Sommersemester spätestens am 30. April und 
bei einer Bewerbung für das Wintersemester spätestens am 31. Ok-
tober in vollem Umfang abgeleistet haben wird, oder dass er oder sie 
die Voraussetzungen nach § 10 Absatz 1 Nummer 4 erfüllt.

(2) Besteht nach einer Auswahl nach Absatz 1 weiterhin Rang-
gleichheit, wird bei Unterrepräsentanz eines Geschlechts in einem 
Studiengang vorrangig ausgewählt, wer diesem angehört; bei meh-
reren Bewerbern oder Bewerberinnen entscheidet das Los. Besteht 
danach noch Ranggleichheit, wird das Losverfahren angewandt.

§ 17
Zulassung von ausländischen und staatenlosen Bewerbern und 

Bewerberinnen

(1) Ausländische und staatenlose Bewerber und Bewerberinnen 
werden nach Maßgabe des § 7a Absatz 2 des Berliner Hochschulzu-
lassungsgesetzes im Rahmen der Quote nach § 6 Absatz 1 Nummer 
1 zugelassen, sofern sie nicht nach § 1 Absatz 3 Satz 2 Deutschen 
gleichgestellt sind.

(2) Ihre Zulassungsanträge sind an die Hochschule zu richten und 
müssen dort innerhalb der Ausschlussfristen des § 2 Absatz 1 einge-
gangen sein. An einer Hochschule ist nur ein Antrag zulässig. § 2 
Absatz 4 gilt sinngemäß.

(3) Die Entscheidungen nach Absatz 1 treffen die Hochschulen 
nach  pflichtgemäßem  Ermessen; Vereinbarungen  zwischen Hoch-
schulen sind zu berücksichtigen.

Teil 3
Zulassungsverfahren für das erste Fachsemester

Abschnitt 1
 Zulassungsverfahren im Rahmen des Serviceverfahrens für 

das erste Fachsemester

§ 18
Serviceverfahren der Stiftung

(1) Bei der Durchführung von Zulassungsverfahren können die 
Hochschulen nach § 1 des Berliner Hochschulzulassungsgesetzes in 
Verbindung mit Artikel 4 des Staatsvertrages über die Errichtung 
einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung vom 
5. Juni 2008 (GVBl. S. 310) am Serviceverfahren der Stiftung teil-
nehmen. 

(2) Die für die Durchführung des Zulassungsverfahrens erforder-
lichen personenbezogenen Daten werden von der Hochschule und 
der Stiftung verarbeitet; die Daten können zwischen Hochschule 
und Stiftung übermittelt werden. Die Hochschulen verpflichten die 
Stiftung, die für das Serviceverfahren erhobenen personenbezoge-
nen Daten zu löschen, sobald deren Speicherung für das Servicever-
fahren nicht mehr erforderlich ist.

(3) Zulassungsverfahren für ausländische und staatenlose Bewer-
ber und Bewerberinnen, die nicht nach § 1 Absatz 3 Satz 2 Deut-
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schen gleichgestellt sind, werden nur nach den §§ 26 und 27 durch-
geführt. 

§ 19
Registrierung, elektronisch basiertes Verfahren

(1) Für die Bewerbung um einen Studienplatz müssen sich die 
Bewerber und Bewerberinnen über das Webportal der Stiftung re-
gistrieren; jeder Bewerber und jede Bewerberin erhält dabei ein Be-
nutzerkonto sowie Ordnungsmerkmale, insbesondere eine Identifi-
kationsnummer  und  eine  Authentifikationsnummer,  die  zur 
Identifizierung  im  Serviceverfahren  und  im  Zulassungsverfahren 
gegenüber der Stiftung und den Hochschulen anzugeben sind. Für 
jeden Bewerber und jede Bewerberin ist im Zulassungsverfahren 
nur eine Registrierung zulässig; im Falle mehrerer Registrierungen 
eines Bewerbers oder einer Bewerberin gilt die letzte Registrierung. 

(2) Zulassungsangebote, Statusmitteilungen und sonstige Mittei-
lungen der Hochschulen und der Stiftung sowie Erklärungen der 
Bewerber und Bewerberinnen erfolgen elektronisch über das Web-
portal der Stiftung, soweit nichts anderes geregelt ist. Bei der elekt-
ronischen Übermittlung personenbezogener Daten haben Hoch-
schulen und Stiftung unter Anwendung von Verschlüsselungs- 
maßnahmen dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende 
Maßnahmen zu treffen, die die Vertraulichkeit und Unversehrtheit 
der Daten gewährleisten. 

§ 20
Anzahl und Form der Zulassungsanträge, Präferenzenfolge

(1) Jeder Bewerber und jede Bewerberin kann im Rahmen des 
Serviceverfahrens bis zu zwölf Zulassungsanträge stellen, jedoch an 
einer Hochschule maximal drei Anträge. § 11 Absatz 1 Satz 2 und 3 
bleibt unberührt. 

(2) Der Zulassungsantrag ist über das Webportal der Hochschule 
oder, soweit die Hochschule dies zulässt, über das Webportal der 
Stiftung bis zum Ablauf der in § 2 Absatz 1 genannten Fristen zu 
übermitteln; § 2 Absatz 4 Satz 4 bleibt unberührt. Die Hochschule 
bestimmt, ob ein Zulassungsantrag mit den von ihr geforderten Un-
terlagen nach § 2 Absatz 4 bei der Hochschule oder bei der Stiftung 
einzureichen ist. Der Adressat muss auf dem Zulassungsantrag er-
kennbar sein. 

(3) Stellt ein Bewerber oder eine Bewerberin mehr als die nach 
Absatz 1 zulässige Anzahl an Zulassungsanträgen, wird nur über die 
zulässige Anzahl an Anträgen entschieden. Maßgeblich sind die Zu-
lassungsanträge, die zuerst eingegangen sind, soweit der Bewerber 
oder die Bewerberin nicht für das Sommersemester bis zum 23. Ja-
nuar und für das Wintersemester bis zum 23. Juli über das Webportal 
der Stiftung einen oder mehrere dieser Anträge zurückgenommen 
hat. Der Bewerber oder die Bewerberin kann bis zum Ablauf der in 
Satz 2 genannten Frist über das Webportal der Stiftung bestimmen, 
welche Anträge für das Zulassungsverfahren maßgeblich sein sol-
len. 

(4) Werden im Serviceverfahren mehrere nach Absatz 1 bis 3 
wirksame Zulassungsanträge gestellt, kann der Bewerber oder die 
Bewerberin eine Präferenzenfolge der Zulassungsanträge für das 
Sommersemester bis zum 18. Februar und für das Wintersemester 
bis zum 18. August über das Webportal der Stiftung festlegen (Aus-
schlussfristen). Legt der Bewerber oder die Bewerberin keine Präfe-
renzenfolge der Zulassungsanträge fest, ergibt sich diese aus der 
zeitlichen Reihenfolge des elektronischen Antragseingangs; dem 
zeitlich zuerst elektronisch eingegangenen Zulassungsantrag kommt 
dabei die höchste Präferenz zu. 

(5) Die Hochschule übermittelt der Stiftung für das Sommerse-
mester bis zum 20. Januar und für das Wintersemester bis zum 20. 
Juli alle über das Webportal der Hochschule fristgerecht elektro-
nisch eingegangenen Zulassungsanträge. 

§ 21
Koordinierungsphasen; Zulassungsangebote

(1) Die Vergabe der Studienplätze erfolgt in zwei Koordinierungs-
phasen nach den §§ 6 bis 16. Wer ein Zulassungsangebot annimmt, 
scheidet aus den Zulassungsverfahren für die weiteren gestellten 
Zulassungsanträge aus und erhält einen Zulassungsbescheid. Mit 
der Annahme eines Zulassungsangebots gelten die weiteren gestell-
ten Zulassungsanträge als zurückgenommen. Das angenommene 
Angebot gilt als dasjenige, das dem Interesse des Bewerbers oder 
der Bewerberin entspricht; Ablehnungsbescheide für alle weiteren 
Zulassungsanträge werden nicht erteilt. Auf diese Rechtsfolgen sind 
die Bewerber und Bewerberinnen hinzuweisen. 

(2) In den Koordinierungsphasen wieder verfügbare Studienplät-
ze werden gemäß den Ranglisten der Hochschulen aufrückenden 
Bewerbern und Bewerberinnen angeboten.

(3) Die Bewerber und Bewerberinnen werden zusätzlich über den 
Stand des Zulassungsverfahrens durch E-Mail-Schreiben benach-
richtigt.

§ 22
Erste Koordinierungsphase

In der ersten Koordinierungsphase für das Sommersemester bis 
zum 15. Februar und für das Wintersemester bis zum 15. August 
ausgesprochene Zulassungsangebote können die Bewerber und Be-
werberinnen für das Sommersemester bis zum 18. Februar und für 
das Wintersemester bis zum 18. August über das Webportal der Stif-
tung annehmen (Ausschlussfristen). 

§ 23
Zweite Koordinierungsphase

(1) Im Rahmen der zweiten Koordinierungsphase werden in drei 
Zulassungsschritten die Ranglisten der Hochschulen abgeglichen 
und ermittelt, ob für die Bewerber und Bewerberinnen gemäß der 
nach § 20 Absatz 3 und 4 festgelegten Präferenzenfolge eine Zulas-
sungsmöglichkeit besteht. Unter mehreren Zulassungsmöglichkei-
ten bleibt nur diejenige mit der jeweils höchsten Präferenz bestehen. 
Zulassungsanträge in nachrangiger Präferenz gelten als zurückge-
nommen; Ablehnungsbescheide werden für diese Zulassungsanträ-
ge nicht erteilt. Im Falle anders nicht entscheidbarer Zulassungskon-
flikte bei Kombinationsstudiengängen erhält der Bewerber oder die 
Bewerberin ein Zulassungsangebot oder einen Zulassungsbescheid, 
deren oder dessen Rangplatzierung näher an der Auswahlgrenze 
liegt. Bei gleichem Abstand entscheidet das Los. Besteht in einem 
Zulassungsschritt eine Zulassungsmöglichkeit in der nach § 20 fest-
gelegten höchsten Präferenz, erhält der Bewerber oder die Bewerbe-
rin einen Zulassungsbescheid.

(2) Besteht im ersten Zulassungsschritt keine Zulassungsmöglich-
keit in der nach § 20 festgelegten höchsten Präferenz, jedoch in einer 
nachrangigen, erhält der Bewerber oder die Bewerberin ein Zulas-
sungsangebot in dieser Präferenz; dieses Angebot kann für das Som-
mersemester bis zum 21. Februar und für das Wintersemester bis 
zum 21. August über das Webportal der Stiftung angenommen wer-
den (Ausschlussfristen). Wird das Zulassungsangebot nicht ange-
nommen, bleibt es im nächsten Zulassungsschritt bestehen, sofern 
nicht ein Zulassungsangebot in höherer Präferenz unterbreitet wer-
den kann. Im Falle einer Zulassung werden für die weiteren Zulas-
sungsanträge keine Ablehnungsbescheide erteilt.

(3) Für den zweiten Zulassungsschritt gilt Absatz 2 entsprechend 
mit der Maßgabe, dass Zulassungsangebote in nachrangiger Präfe-
renz für das Sommersemester bis zum 24. Februar und für das Win-
tersemester bis zum 24. August über das Webportal der Stiftung an-
genommen werden können (Ausschlussfristen).

(4) Besteht nach Abschluss des zweiten Zulassungsschritts keine 
Zulassungsmöglichkeit in der nach § 20 bestimmten höchsten Präfe-
renz, jedoch in einer nachrangigen, wird ein Zulassungsbescheid für 
den Studiengang dieser Präferenz erteilt. Für alle Zulassungsanträge 
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in höherer Präferenz werden Ablehnungsbescheide erteilt. Absatz 1 
Satz 3 gilt entsprechend. 

(5) Erhält ein Bewerber oder eine Bewerberin kein Zulassungsan-
gebot, wird für jeden Zulassungsantrag ein Ablehnungsbescheid er-
teilt.

§ 24
Clearingphase

(1) Nach Abschluss der zweiten Koordinierungsphase werden in 
einer oder mehreren Clearingphasen noch verfügbare Studienplätze 
durch Los vergeben. An der Clearingphase können alle Bewerber 
und Bewerberinnen teilnehmen, die bisher am Serviceverfahren 
nicht teilgenommen oder keinen Zulassungsbescheid im Servicever-
fahren erhalten haben. 

(2) Der Zulassungsantrag muss für die Teilnahme an der Clearing-
phase für das Sommersemester bis zum 4. April und für das Winter-
semester bis zum 4. Oktober elektronisch über das Webportal der 
Stiftung eingegangen sein (Ausschlussfristen). 

(3) § 19 bis § 20 Absatz 1 Halbsatz 1 gelten entsprechend. Zulas-
sungsanträge im Clearingverfahren sind ausschließlich elektronisch 
über das Webportal der Stiftung zu stellen. § 20 Absatz 3 und 4 gilt 
mit der Maßgabe entsprechend, dass die Festlegung der Präferen-
zenfolge innerhalb der nach Absatz 2 festgesetzten Fristen möglich 
ist. 

(4) Hat ein Bewerber oder eine Bewerberin mit einem Antrag Er-
folg, erhält er oder sie einen Zulassungsbescheid; bei mehreren er-
folgreichen Anträgen jedoch nur für die höchstmögliche Präferenz. 
Die Bewerber und Bewerberinnen werden über den Abschluss der 
Clearingphase informiert. Ablehnungsbescheide werden nicht er-
teilt. 

§ 25
Vorwegzulassung

(1) Auf Antrag eines Bewerbers oder einer Bewerberin, der oder 
die einen Dienst im Sinne des § 10 Absatz 1 leistet oder leisten wird, 
werden Zulassungsangebote oder Zulassungsbescheide, die im Rah-
men des Serviceverfahrens erteilt wurden, durch Rückstellungsbe-
scheid zurückgestellt. Mit dem Antrag nach Satz 1 erlischt ein An-
spruch auf Immatrikulation im laufenden Zulassungsverfahren; ein 
Zulassungsbescheid gilt insoweit als widerrufen. Der Antrag ist über 
das Webportal der Stiftung zu stellen. 

(2) Durch Rückstellung frei gewordene Studienplätze werden 
nach dem jeweiligen Stand der Zulassungsverfahren gemäß den 
Ranglisten der Hochschulen vergeben. 

Abschnitt 2
Zulassungsverfahren durch die Hochschule außerhalb des 

Serviceverfahrens für das erste Fachsemester

§ 26
Zulassungsantrag

Soweit eine Hochschule für das Zulassungsverfahren in zulas-
sungsbeschränkten Studiengängen nicht die Stiftung mit der Durch-
führung des Serviceverfahrens nach §§ 18 bis 25 beauftragt hat, 
führt die Hochschule das Zulassungsverfahren durch. Zulassungsan-
träge im Serviceverfahren der Stiftung können neben einem Zulas-
sungsantrag für einen anderen Studiengang im Zulassungsverfahren 
außerhalb des Serviceverfahrens gestellt werden. Stellt ein Bewer-
ber oder eine Bewerberin mehr als die nach § 2 Absatz 3, § 11 Ab-
satz 1 Satz 2 und 3 oder § 17 Absatz 2 Satz 2 vorgesehene Anzahl an 
Zulassungsanträgen, wird nur über die zuletzt fristgerecht eingegan-
genen Zulassungsanträge entschieden. 

§ 27 
Haupt- und Nachrückverfahren

Zunächst werden nach den §§ 6 bis 17 die Ranglisten erstellt und 
entsprechend der Rangliste die Studienplätze vergeben (Hauptver-
fahren). Die dann noch verfügbaren Studienplätze werden im Nach-
rückverfahren vergeben. An Nachrückverfahren nehmen alle Be-
werber und Bewerberinnen teil, die auf den Ranglisten geführt 
werden und bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht zugelassen sind. § 6 
Absatz 1 Nummer 1 letzter Teilsatz bleibt unberührt.

Teil 4
Zulassungsverfahren für höhere Fachsemester

§ 28
Zulassung zu Studienplätzen in höheren Fachsemestern

Die Bestimmung der Rangfolge nach bisherigen Studienleistun-
gen gemäß § 9 Absatz 2 des Berliner Hochschulzulassungsgesetzes 
erfolgt nach den Noten der bisherigen Leistungsnachweise. Abwei-
chend von § 2 Absatz 3 ist nur ein Antrag zulässig. § 3 Absatz 3 ist 
nicht anwendbar. 

Teil 5
Abschluss des Verfahrens

§ 29
Abschluss des Verfahrens

Das Zulassungsverfahren in einem Studiengang ist abgeschlos-
sen, wenn
1.  keine zu berücksichtigenden Zulassungsanträge mehr vorliegen 

oder
2.  alle verfügbaren Studienplätze durch Immatrikulation besetzt 

sind oder
3.  das Serviceverfahren beendet ist, soweit der Studiengang in das 

Serviceverfahren eingestellt war oder
4.  die Hochschule das Zulassungsverfahren nach den §§ 26 und 27 

nach Durchführung mindestens eines Nachrückverfahrens für 
abgeschlossen erklärt hat, da ein weiteres Nachrückverfahren 
auf Grund der fortgeschrittenen Vorlesungszeit nicht mehr sinn-
voll erscheint.

Die Erklärungen sind hochschulüblich bekannt zu geben.

§ 30
Vergabe verfügbar gebliebener Studienplätze

Sind nach Abschluss des Zulassungsverfahrens in einem Studien-
gang noch Studienplätze verfügbar oder werden Studienplätze wie-
der verfügbar, werden diese von der Hochschule an deutsche, aus-
ländische und staatenlose Bewerber und Bewerberinnen vergeben. 
Die Hochschule bestimmt die Antragsfristen und gibt sie hochschul-
üblich bekannt. Werden mehr Zulassungsanträge gestellt als Studi-
enplätze verblieben sind, entscheidet das Los. Ablehnungsbescheide 
werden nicht erteilt; auf diesen Umstand werden die Bewerber und 
Bewerberinnen in geeigneter Weise hingewiesen. 

Teil 6
Schlussvorschriften

§ 31
Veröffentlichung von Satzungen durch die Hochschule

Satzungen gemäß § 6 Absatz 2 und 3, § 7 Satz 2 und § 8 Absatz 1 
dieser Verordnung sowie nach § 8 Absatz 2 Satz 2 des Berliner 
Hochschulzulassungsgesetzes sind vor Ablauf der Bewerbungsfrist 
hochschulüblich bekannt zu machen.
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§ 33
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Ge-
setz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Hochschulzulassungsverordnung vom 
19. Februar 2001 (GVBl. S. 54), die zuletzt durch Artikel III des 
Gesetzes vom 20. Mai 2011 (GVBl. S. 194) geändert worden ist, 
außer Kraft.

Berlin, den 4. April 2012 

Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Wissenschaft

Sandra S c h e e r e s

Wissenschaftliche Gründe liegen vor, wenn im Hinblick auf eine 
spätere Tätigkeit in Wissenschaft und Forschung auf der Grund-
lage der bisherigen wissenschaftlichen und praktischen Tätig-
keit eine weitere wissenschaftliche Qualifikation in einem ande-
ren Studiengang angestrebt wird.
Besondere berufliche Gründe 7 Punkte
Besondere berufliche Gründe liegen vor, wenn die berufliche Si-
tuation des Bewerbers oder der Bewerberin dadurch erheblich 
verbessert wird, dass der Abschluss des Zweitstudiums das Erst-
studium sinnvoll ergänzt.
Sonstige berufliche Gründe 4 Punkte
Sonstige berufliche Gründe liegen vor, wenn das Zweitstudium 
auf Grund der beruflichen Situation des Bewerbers oder der Be-
werberin aus sonstigen Gründen zu befürworten ist.
Keiner der vorgenannten Gründe 1 Punkt

4. Liegen wissenschaftliche Gründe vor, ist die Punktzahl inner-
halb des Rahmens von sieben bis elf Punkten davon abhängig, 
welches Gewicht die Gründe haben, welche Leistungen der Be-
werber oder die Bewerberin bisher erbracht hat und in welchem 
Maß die Gründe von allgemeinem Interesse sind. Das Zweitstu-
dienvorhaben eines Bewerbers oder einer Bewerberin, der oder 
die nach einer Familienphase die Wiedereingliederung oder den 
Neueinstieg in das Berufsleben anstrebt, kann durch die Gewäh-
rung eines Zuschlages von bis zu zwei Punkten bei der Mess-
zahlbildung berücksichtigt werden.

Dieser Punktzuschlag wird zusätzlich gewährt.

§ 32
Übergangsvorschrift

(1) Diese Verordnung ist erstmalig für die Zulassungsverfahren 
zum Wintersemester 2012/13 anwendbar. 

(2) Die Hochschulen können mit Zustimmung der für die Hoch-
schulen zuständigen Senatsverwaltung bis zum 31. März 2013 an-
stelle der nach § 2 Absatz 3 zulässigen Zulassungsanträge weiterhin 
nur einen Zulassungsantrag in Form eines Haupt- und eines Hilfsan-
trages zulassen. In diesem Fall sind anstelle von § 2 Absatz 3, §§ 8, 9 
Absatz 2, § 10 Absatz 1 und § 15 Satz 1 dieser Verordnung die §§ 2, 
6 Absatz 3 Satz 1, §§ 7, 11 Absatz 1 und § 16 Satz 1 der Hochschul-
zulassungsverordnung vom 19. Februar 2001 (GVBl. S. 54), die zu-
letzt durch Artikel III des Gesetzes vom 20. Mai 2011 (GVBl. 
S. 194) geändert worden ist, bis zum 31. März 2013 anzuwenden. 

Anlage 1 (zu § 11 Absatz 2)

Ermittlung der Messzahl bei der Auswahl der 
Bewerber und Bewerberinnen für ein Zweitstudium

1. Die Messzahl ergibt sich als Summe aus den vom Bewerber 
oder von der Bewerberin erreichten Punkten für das Ergebnis 
der Abschlussprüfung des Erststudiums und für die Bedeutung 
der Gründe für das Zweitstudium.

2. Für das Ergebnis der Abschlussprüfung des Erststudiums erhält 
der Bewerber oder die Bewerberin folgende Punkte:

Noten „ausgezeichnet“ und „sehr gut“ 4 Punkte,
Noten „gut“ und „voll befriedigend“ 3 Punkte,
Note „befriedigend“ 2 Punkte,
Note „ausreichend“ 1 Punkt.

Weist der Bewerber oder die Bewerberin die Note der Ab-
schlussprüfung des Erststudiums nicht nach, wird das Ergebnis 
der Abschlussprüfung mit einem Punkt bewertet.

3. Entsprechend dem Grad der Bedeutung der Gründe für das 
Zweitstudium erhält der Bewerber oder die Bewerberin folgen-
de Punkte:

Zwingende berufliche Gründe 9 Punkte
Zwingende  berufliche Gründe  liegen  vor, wenn  der Bewerber 
oder die Bewerberin einen Beruf anstrebt, der nur auf Grund 
zweier abgeschlossener Studiengänge ausgeübt werden kann.
Wissenschaftliche Gründe 7 bis 11 Punkte
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Ermittlung der Durchschnittsnote

(1) Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der Grundlage der 
1. „Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung von Zeugnis-

sen der allgemeinen Hochschulreife, die an Gymnasien mit neu-
gestalteter Oberstufe erworben wurden“ gemäß Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 7. Mai 1971 in der Fassung vom 
8. November 1972 (Beschluss-Sammlung der Kultusminister-
konferenz Nr. 191.1),

2. „Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der 
Sekundarstufe II“ gemäß Beschluss der Kultusministerkonfe-
renz vom 7. Juli 1972 in der Fassung vom 24. Oktober 2008 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 176),

3. „Vereinbarung über die Abiturprüfung für Nichtschülerinnen 
und Nichtschüler entsprechend der Gestaltung der gymnasialen 
Oberstufe in der Sekundarstufe II“ gemäß Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz vom 13. September 1974 in der Fassung vom 
24. Oktober 2008 (Beschluss-Sammlung der Kultusminister-
konferenz Nr. 192.2),

4. „Vereinbarung über die Durchführung der Abiturprüfung für 
Schülerinnen und Schüler an Waldorfschulen“ gemäß Beschluss 
der Kultusministerkonferenz vom 21. Februar 1980 in der Fas-
sung vom 24. Oktober 2008 (Beschluss-Sammlung der Kultus-
ministerkonferenz Nr. 485.2),

5. „Vereinbarung zur Gestaltung der Abendgymnasien“ gemäß Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom 21. Juni 1979 in der 
Fassung vom 24. Oktober 2008 (Beschluss-Sammlung der Kul-
tusministerkonferenz Nr. 240.2),

6. „Vereinbarung zur Gestaltung der Kollegs“ gemäß Beschluss 
der Kultusministerkonferenz vom 21. Juni 1979 in der Fassung 
vom 24. Oktober 2008 (Beschluss-Sammlung der Kultusminis-
terkonferenz Nr. 248.1),

die eine auf eine Stelle nach dem Komma bestimmte Durchschnitts-
note enthalten, wird diese von der Hochschule bei der Rangplatzbe-
stimmung zugrunde gelegt. Enthält die Hochschulzugangsberechti-
gung keine Durchschnittsnote nach Satz 1, aber eine Punktzahl der 
Gesamtqualifikation, wird von der Hochschule nach Anlage 2 der 
„Vereinbarung über die Abiturprüfung der gymnasialen Oberstufe in 
der Sekundarstufe II“ gemäß Beschluss der Kultusministerkonfe-
renz vom 13. Dezember 1973 in der Fassung vom 24. Oktober 2008 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 192) die 
Durchschnittsnote  aus  der  Punktzahl  der  Gesamtqualifikation  er-
rechnet. Die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Kom-
ma errechnet; es wird nicht gerundet.

(2) Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der Grundlage der 
„Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung der an Gymnasi-
en erworbenen Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife“ gemäß 
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 20. März 1969 – in der 
Fassung vom 20. Juni 1972 – und vom 13. Dezember 1973 (Be-
schluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 191) wird die 
allgemeine Durchschnittsnote aus dem arithmetischen Mittel der 
Noten der Hochschulzugangsberechtigung einschließlich der Noten 
für die im 11. und 12. Schuljahr abgeschlossenen Fächer wie folgt 
gebildet: 
1. Weist die Hochschulzugangsberechtigung eine Note für das 

Fach Gemeinschaftskunde aus, werden die Noten für die Fächer 
Geschichte, Erdkunde, Sozialkunde und Philosophie sowie für 
sonstige Fächer, die in der Hochschulzugangsberechtigung als 
zu dem Fach Gemeinschaftskunde gehörig ausgewiesen sind, 
nicht gewertet;

2. weist die Hochschulzugangsberechtigung keine Note für das 
Fach Gemeinschaftskunde aus, ist diese aus dem arithmetischen 
Mittel der Noten für die Fächer Geschichte, Erdkunde, Sozial-
kunde und Philosophie oder für die Fächer, die in der Hoch-
schulzugangsberechtigung als zu dem Fach Gemeinschaftskun-
de gehörig ausgewiesen sind, zu bilden;

3. ist in der Hochschulzugangsberechtigung eine Note für das Fach 
Geschichte mit Gemeinschaftskunde ausgewiesen, gilt diese 
Note als Note für das Fach Geschichte und als Note für das Fach 
Sozialkunde;

4. bei der Bildung der Note für das Fach Gemeinschaftskunde wird 
gerundet;

5. ist in der Hochschulzugangsberechtigung neben den Noten für 
die Fächer Biologie, Chemie und Physik eine Gesamtnote für 
den naturwissenschaftlichen Bereich ausgewiesen, bleibt diese 
bei der Errechnung der Durchschnittsnote außer Betracht;

6. Noten für die Fächer Religionslehre, Ethik, Kunsterziehung, 
Musik und Sport bleiben außer Betracht, es sei denn, dass die 
Zulassung zu einem entsprechenden Studiengang beantragt 
wird;

7. Noten für die Fächer Kunsterziehung, Musik und Sport werden 
gewertet, soweit sie Kernpflichtfächer waren;

8. Noten für zusätzliche Unterrichtsveranstaltungen und für Ar-
beitsgemeinschaften bleiben unberücksichtigt;

9. die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Komma 
errechnet; es wird nicht gerundet.

Die allgemeine Durchschnittsnote wird von der Schule, die beson-
deren Durchschnittsnoten für bestimmte Studiengänge nach Satz 1 
Nummer 6 werden auf Antrag von der Schule in der Hochschulzu-
gangsberechtigung oder einer besonderen Bescheinigung ausgewie-
sen. Für Hochschulzugangsberechtigungen, die vor dem 1. April 
1975 erworben wurden, ermittelt die Hochschule die Durchschnitts-
noten, soweit sie nicht von der Schule ausgewiesen sind.

(3) Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der Grundlage 
1. der „Vereinbarung über Abendgymnasien“ gemäß Beschluss der 

Kultusministerkonferenz vom 3. Oktober 1957 in der Fassung 
vom 8. Oktober 1970 (Beschluss-Sammlung der Kultusminis-
terkonferenz Nr. 240),

2. des Beschlusses der Kultusministerkonferenz vom 8. Juli 1965 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 248) 
über die „Institute zur Erlangung der Hochschulreife (‚Kol-
legs’)“

wird die Durchschnittsnote aus dem arithmetischen Mittel der Noten 
der Hochschulzugangsberechtigung mit Ausnahme der Noten für 
die Fächer, die in der Hochschulzugangsberechtigung oder einer be-
sonderen Bescheinigung als vorzeitig abgeschlossen ausgewiesen 
sind, gebildet. Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 6 und 9 findet Anwen-
dung. Ist die Durchschnittsnote nicht von der Schule ausgewiesen, 
wird sie von der Hochschule nach Satz 1 und 2 errechnet.

(4) Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der Grundlage der 
1. „Vereinbarung über die befristete gegenseitige Anerkennung 

von Zeugnissen der fachgebundenen Hochschulreife, die an zur 
Zeit bestehenden Schulen, Schulformen beziehungsweise 
 -typen erworben worden sind“ gemäß Beschluss der Kultusmi-
nisterkonferenz vom 25. November 1976 (Beschluss-Samm-
lung der Kultusministerkonferenz Nr. 226.2) und vom 16. Feb-
ruar 1978 (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 226.2.1),

2. „Sondervereinbarung über die gegenseitige Anerkennung der 
Zeugnisse von besonderen gymnasialen Schulformen, die zu ei-
ner allgemeinen Hochschulreife führen“ gemäß Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 25. November 1976 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 226.1),

3. „Rahmenvereinbarung über die Berufsoberschule“ gemäß Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom 25. November 1976 
in der Fassung vom 1. Februar 2007 (Beschluss-Sammlung der 
Kultusministerkonferenz Nr. 470)

finden die Absätze 1 bis 3 entsprechende Anwendung. Dabei ist bei 
der Bildung der Note für das Fach Gemeinschaftskunde nach Ab-

Anlage 2 (zu § 12 Absatz 1)
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satz 2 Satz 1 Nummer 2 eine im Zeugnis ausgewiesene Note für das 
Fach  Wirtschaftsgeografie  beziehungsweise  Geografie  mit  Wirt-
schaftsgeografie einzubeziehen.

(5) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die auf dem Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland nach dem Stand bis zum 3. Oktober 
1990 an einer in eine Hochschule übergeleiteten Bildungseinrich-
tung erworben wurden, ist eine Durchschnittsnote von der Hoch-
schule in dem Zeugnis oder einer besonderen Bescheinigung auszu-
weisen. Die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem 
Komma errechnet; es wird nicht gerundet.

(6) Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen, die auf dem 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach dem Stand bis zum 
3. Oktober 1990 erworben wurden und eine Durchschnittsnote ent-
halten, die auf eine Stelle nach dem Komma bestimmt ist, wird diese 
von der Hochschule bei der Rangplatzbestimmung zugrunde gelegt.

(7) Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen, die auf dem 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach dem Stand bis zum 
3. Oktober 1990 erworben wurden und nur Einzelnoten im Rahmen 
eines  sechsstufigen  Notensystems  enthalten,  wird  von  der  Hoch-
schule eine Durchschnittsnote unter entsprechender Anwendung des 
Absatzes 2 Satz 1 Nummer 1 bis 6 und 9 aus dem arithmetischen 
Mittel der Noten gebildet; Noten für gegebenenfalls im elften und 
zwölften Schuljahr abgeschlossene Fächer sowie Noten für zusätzli-
che Unterrichtsveranstaltungen und für Arbeitsgemeinschaften blei-
ben unberücksichtigt.

(8) Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen, die auf dem 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach dem Stand bis zum 
3. Oktober 1990 erworben wurden und weder eine Durchschnittsno-
te, die auf eine Stelle nach dem Komma bestimmt ist, noch Einzel-
noten  im Rahmen eines  sechsstufigen Notensystems  enthalten,  ist 
eine Durchschnittsnote durch eine besondere Bescheinigung nach-
zuweisen, die von der für die Abnahme der entsprechenden Prüfung 
zuständigen Stelle oder von der obersten Landesbehörde auszustel-
len ist, unter deren Aufsicht diese Prüfung durchgeführt worden ist. 
Bei der Bestimmung der Durchschnittsnote sind einzelne Prüfungs-
leistungen, die der Hochschulzugangsberechtigung zugrunde liegen, 
zur Beurteilung heranzuziehen. Die Durchschnittsnote wird auf eine 
Stelle nach dem Komma bestimmt; es wird nicht gerundet.

(9) Bei Hochschulzugangsberechtigungen aus der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik, die nach dem Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 10. Mai 1990 (Beschluss-Sammlung 
der Kultusministerkonferenz Nr. 908) zur Aufnahme eines Studiums 
in der Bundesrepublik Deutschland berechtigen, wird die Durch-
schnittsnote nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
8. Juli 1987 in der Fassung vom 8. Oktober 1990 (Beschluss-Samm-
lung der Kultusministerkonferenz Nr. 289.1) errechnet. Bei Hoch-
schulzugangsberechtigungen aus den in Artikel 3 des Einigungsver-
trages genannten Ländern, die nach dem Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 21. Februar 1992 in der Fassung vom 
12. März 1993 (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 234) und vom 25. Februar 1994 (Beschluss-Sammlung der Kul-
tusministerkonferenz Nr. 234.1) zur Aufnahme eines Studiums in 
der Bundesrepublik Deutschland berechtigen, wird die Durch-
schnittsnote nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
21. Februar 1992 in der Fassung vom 9. Juni 1993 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 235) errechnet. Die 
Durchschnittsnote wird jeweils von der für die Ausstellung des 
Zeugnisses zuständigen Stelle auf eine Stelle nach dem Komma er-
rechnet; es wird nicht gerundet. Die Hochschule legt die auf dem 

Zeugnis oder in einer besonderen Bescheinigung ausgewiesene 
Durchschnittsnote bei der Rangplatzbestimmung zugrunde.

(10) Bei ausländischen Vorbildungsnachweisen wird die Gesamt-
note, wenn keine Bescheinigung der Zeugnisanerkennungsstelle ei-
nes Landes über die Festsetzung einer Gesamtnote vorliegt, von der 
Hochschule auf der Grundlage der „Vereinbarung über die Festset-
zung der Gesamtnote bei ausländischen Hochschulzugangszeugnis-
sen“ vom 15. März 1991 i.d.F. vom 18. November 2004 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 289.5) berechnet.

(11) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die bis einschließlich 
1986 auf Grund einer Abschlussprüfung unter dem Vorsitz einer 
oder eines Prüfungsbeauftragten der Kultusministerkonferenz an 
deutschen Schulen im Ausland (ausgenommen die Schulen mit neu-
gestalteter gymnasialer Oberstufe) und an Privatschulen im deutsch-
sprachigen Ausland erworben wurden, ist die Durchschnittsnote 
durch eine Bescheinigung der oder des Prüfungsbeauftragten nach-
zuweisen. Dasselbe gilt weiterhin für die Zeugnisse der deutschen 
Reifeprüfungen, die am Lyzeum Alpinum in Zuoz und am Institut 
auf dem Rosenberg in St. Gallen erworben wurden. Die Durch-
schnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Komma bestimmt; es 
wird nicht gerundet. Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die ab 
1987 auf Grund einer Abschlussprüfung unter dem Vorsitz einer 
oder eines Prüfungsbeauftragten der Kultusministerkonferenz an 
deutschen Schulen im Ausland erworben wurden, wird die auf dem 
Zeugnis ausgewiesene, auf eine Stelle nach dem Komma bestimmte 
Durchschnittsnote von der Hochschule bei der Rangplatzbestim-
mung zugrunde gelegt.

(12) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die an den deutsch-
französischen Gymnasien ab dem Abiturtermin 1982 erworben wur-
den, wird der in den Zeugnissen gemäß Artikel 30 des Abkommens 
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der 
Regierung der Französischen Republik vom 10. Februar 1972 (Be-
schluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 90) ausgewie-
sene „allgemeine Notendurchschnitt“ bei der Rangplatzbestimmung 
zugrunde gelegt. Für die Umrechnung des „allgemeinen Noten-
durchschnitts“ wird der für die Europäischen Schulen geltende Um-
rechnungsschlüssel gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 8. Dezember 1975 in der Fassung vom 14. Februar 1996 (Be-
schluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 289.2) ange-
wendet. Bei Absolventen und Absolventinnen der deutsch-französi-
schen Gymnasien in Freiburg und Saarbrücken werden für das 
Abitur 1982 und 1983 die bis 1981 geltenden Richtlinien angewen-
det, sofern durch die Neuregelung im Einzelfall eine Verschlechte-
rung der Durchschnittsnote eintritt. Die nach diesem Verfahren um-
gerechnete allgemeine Durchschnittsnote wird zusätzlich zum 
„allgemeinen Notendurchschnitt“ im „Zeugnis über das Bestehen 
des deutsch-französischen Abiturs“ ausgewiesen und durch den 
Stempelzusatz „Durchschnittsnote gemäß Staatsvertrag über die 
Vergabe von Studienplätzen“ gekennzeichnet.

(13) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die nach den Bestim-
mungen  der/des  „International  Baccalauréate  Organisation/Office 
du Baccalauréat International“ erworben wurden, wird die Durch-
schnittsnote auf der Grundlage der Vereinbarung über die Anerken-
nung des „International Baccalauréate Diploma/Diplôme du Bacca-
lauréat International“ gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 10. März 1986 in der Fassung vom 26. Juni 2009 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 283) berechnet.

(14) Soweit die Hochschule die Stiftung auch mit der Erstellung 
der Ranglisten bei der Durchführung des Serviceverfahrens beauf-
tragt, wendet die Stiftung die Anlage sinngemäß an.
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Auf Grund des § 20 Absatz 8, §§ 27 und 39 in Verbindung mit 
§ 15 Absatz 4, § 54 Absatz 6, § 55 Absatz 3, § 56 Absatz 9, § 58 
Absatz 8, § 59 Absatz 7, § 60 Absatz 4 und § 64 Absatz 4 Satz 4 des 
Schulgesetzes vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt 
durch Artikel I des Gesetzes vom 13. Juli 2011 (GVBl. S. 344) und 
durch Artikel II des Gesetzes vom 13. Juli 2011 (GVBl. S. 347) 
geändert worden ist, wird verordnet:

Artikel I
Die Grundschulverordnung vom 19. Januar 2005 (GVBl. S. 16, 

140), die zuletzt durch Verordnung vom 9. September 2010 (GVBl. 
S. 440) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 29 wie folgt ge-

fasst:
„§29   [aufgehoben]“

2. § 4 Absatz 8 wird wie folgt gefasst:
„(8) Jede Klasse in der Schulanfangsphase besteht grundsätz-
lich aus 23 bis 26 Schülerinnen und Schülern. An Schulen, an 
denen entweder mindestens 40 Prozent aller Schülerinnen und 
Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache sind oder an denen 
die Erziehungsberechtigten von mindestens 40 Prozent aller 
Schülerinnen und Schüler von der Zahlung eines Eigenanteils 
zur Beschaffung von Lernmitteln befreit sind, und in Klassen 
mit Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem För-
derbedarf beträgt die Größe der Klasse davon abweichend 21 
bis 25 Schülerinnen und Schüler.“

3. § 6 Absatz 1 Satz 6 wird wie folgt gefasst:
„Die Erziehungsberechtigten und die zuständige Schulbehörde 
werden darüber informiert, ob Sprachförderbedarf besteht.“

4. § 7 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Die Schulanfangsphase umfasst die Jahrgangsstufen 1 und 2 
und wird als pädagogische Einheit jahrgangsübergreifend or-
ganisiert, die Einrichtung jahrgangsbezogener Klassen ist nach 
Beschluss der Schulkonferenz mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder zulässig; die Orga-
nisation der Schulanfangsphase erfolgt auf der Grundlage eines 
von der Schule beschlossenen Konzepts.“

5. § 8 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Aus den bestehenden Klassen der Schulanfangsphasen 
rückt in jedem Schuljahr ein Teil der Schülerinnen und Schüler 
in die Jahrgangsstufe 3 auf. Gleichzeitig werden die neu einge-
schulten Kinder in die bestehenden Gruppen aufgenommen 
und so integriert, dass möglichst gleich große Klassen entste-
hen. Bei der Einrichtung aller Klassen ist auf Heterogenität vor 
allem in Hinblick auf die sprachlichen Vorkenntnisse und das 
potentielle Leistungsvermögen der Kinder zu achten. Bei der 
Neubildung von Klassen in Jahrgangsstufe 3 werden bestehen-
de Gruppenbindungen im Rahmen der organisatorischen Mög-
lichkeiten erhalten, sofern pädagogische Erwägungen dem 
nicht entgegen stehen.“

6. In § 16 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Förderbedarf“ 
die Wörter „in den Förderschwerpunkten „Lernen“ oder „Geis-
tige Entwicklung““ eingefügt.

7. § 20 Absatz 4 Satz 3 wird aufgehoben.
8. § 24 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird nach Satz 6 folgender Satz eingefügt:
„Die Durchschnittsnote wird mit einer nicht gerundeten 
Stelle nach dem Komma ausgewiesen.“

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:
„(5) Für Schülerinnen und Schüler, deren Erziehungsbe-
rechtigte bereits nach Jahrgangsstufe 4 den Wechsel in ei-
nen grundständigen Zug einer weiterführenden allgemein 
bildenden Schule beantragen, erstellt die Klassenkonferenz 
innerhalb der letzten drei Wochen vor Ausgabe der Halb-
jahreszeugnisse eine Förderprognose. Dabei werden die 
Zeugnisnoten der Jahrgangsstufe 4 in Deutsch, Fremdspra-
che, Mathematik und Sachunterricht addiert und durch vier 
dividiert. Absatz 2 Satz 5, 7, 10 und 11 gelten entspre-
chend. Bis zu einer Durchschnittsnote von einschließlich 
2,0 ist die Eignung für den Besuch grundständiger Züge am 
Gymnasium und an der Integrierten Sekundarschule zu 
prognostizieren. Eine solche Prognose kann darüber hinaus 
bei entsprechend starker Ausprägung der Merkmale, die 
die Lernkompetenz kennzeichnen, bis zu einer Durch-
schnittsnote von höchstens 2,7 erteilt werden; diese Ent-
scheidungen sind zu protokollieren. Kann eine solche Pro-
gnose nicht abgegeben werden, wird der weitere Besuch 
der Grundschule empfohlen. Für das weitere Verfahren gel-
ten die Absätze 3 und 4 entsprechend mit der Maßgabe, 
dass die aufnehmende Schule über die Aufnahmeentschei-
dung in der Regel spätestens sechs Wochen vor den Som-
merferien informiert.“

9. § 29 wird aufgehoben.

Artikel II
Die Sekundarstufe I-Verordnung vom 31. März 2010 (GVBl. 

S. 175), die zuletzt durch Artikel II der Verordnung vom 26. Januar 
2011 (GVBl. S. 22) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst:
„Liegt die als Zweit- oder Drittwunsch benannte Schule in 
einem anderen Bezirk, informiert die Schulbehörde der 
Erstwunschschule die dortige Schulbehörde zuvor über die 
Bewerbung und übermittelt die Durchschnittsnote der För-
derprognose.“

b) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „als Erstwunsch“ 
gestrichen.

c) Absatz 8 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Absatz 5 gilt mit der Maßgabe, dass die Grundschulen in 
der Regel bis spätestens sechs Wochen vor Beginn der 
Sommerferien über die Aufnahmen informiert werden 
müssen.“

d) Nach Absatz 9 wird folgender Absatz 10 angefügt:
„(10) Für Zuziehende aus anderen Bundesländern und dem 
Ausland errechnet die Schulaufsichtsbehörde nach Vorlage 

Verordnung
zur Änderung von Vorschriften der Grundschulverordnung, 

der Sekundarstufe I-Verordnung sowie der Sonderpädagogikverordnung
Vom 4. April 2012 
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chen Ausarbeitung und die aus der Präsentation und dem 
Prüfungsgespräch gebildete Bewertung jeweils zur Hälfte 
in die Gesamtbewertung ein. § 40 Absatz 2 Satz 1 gilt ent-
sprechend.“ 

7. § 49 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Für Schülerinnen und Schüler, die sich im Schuljahr 
2009/2010 oder 2010/2011 in den Jahrgangsstufen 7 bis 10 
der Hauptschule, Realschule, verbundenen Haupt- und Re-
alschule oder Gesamtschule befanden, gelten die Bestim-
mungen der Sekundarstufe I-Verordnung vom 19. Januar 
2005 (GVBl. S. 28), die zuletzt durch Artikel I der Verord-
nung vom 11. Februar 2010 (GVBl. S. 82) geändert worden 
ist, bis zur Beendigung der Sekundarstufe I weiter mit der 
Maßgabe, dass im Verfahren zum Erwerb des mittleren 
Schulabschlusses anstelle der Bestimmungen des § 8 Ab-
satz 4 und des § 49 Absatz 2 bis 5 die Bestimmungen des  
§ 9 Absatz 4 und des § 39 Absatz 2 bis 6 der Sekundarstufe 
I-Verordnung vom 31. März 2010 (GVBl. S. 175) in der ab 
dem Inkrafttreten der Verordnung zur Änderung von Vor-
schriften der Grundschulverordnung, der Sekundarstufe I-
Verordnung sowie der Sonderpädagogikverordnung vom 
4. April 2012 (GVBl. S. 121) geltenden Fassung Anwen-
dung finden.“

b) Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Für Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums, die sich 
im Schuljahr 2010/2011 in den Jahrgangsstufen 7 bis 10 
befanden, gelten die Bestimmungen der Sekundarstufe I-
Verordnung vom 19. Januar 2005 in der in Absatz 4 Satz 1 
genannten Fassung bis zur Beendigung der Sekundarstufe I 
weiter mit der Maßgabe, dass im Verfahren zum Erwerb 
des mittleren Schulabschlusses anstelle der Bestimmungen 
des § 8 Absatz 4 und des § 49 Absatz 2 bis 5 die Bestim-
mungen des § 9 Absatz 4 und des § 39 Absatz 2 bis 6 der 
Sekundarstufe I-Verordnung vom 31. März 2010 in der in 
Absatz 4 Satz 1 genannten Fassung Anwendung finden.“

Artikel III
Die Sonderpädagogikverordnung vom 19. Januar 2005 (GVBl. 

S. 57), die zuletzt durch Verordnung vom 18. Februar 2011 (GVBl. 
S. 70) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 33 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:
„(3) Kann die Schulleiterin oder der Schulleiter nicht alle 
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem För-
derbedarf aufnehmen, weil dadurch die in § 19 Nummer 3 
oder § 20 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Nummer 1 oder Ab-
satz 3 Nummer 1 jeweils festgesetzte Höchstgrenze je 
Klasse überschritten werden würde, entscheidet die Schul-
aufsichtsbehörde über die Aufnahme der grundsätzlich auf-
nahmefähigen Schülerinnen und Schüler. Unter Beachtung 
der Besonderheiten des individuellen sonderpädagogi-
schen Förderbedarfs kann sie dabei beispielsweise folgen-
de Kriterien berücksichtigen:
1. die Entfernung zwischen Wohnort und Schule, 
2. die Aufrechterhaltung sozialer Bindungen, 
3. den Schwerpunkt, den eine Schule in der Integration 

von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf setzt, 

4. beim Übergang in die Sekundarstufe I auch die Eig-
nung der Schule zum Erreichen des angestrebten Bil-
dungszieles auch unter Beachtung eines gewünschten 
Profils. 

der letzten beiden Zeugnisse die Durchschnittsnote. Die 
Durchschnittsnote gemäß Satz 1 ersetzt die Durchschnitts-
note der Förderprognose gemäß § 6 Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 1.“

2. In § 6 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „spätestens bis zum 
15. Oktober des Vorjahres“ durch die Wörter „bis zu einem von 
der Schulaufsichtsbehörde festzusetzenden Termin im Vorjahr“ 
ersetzt.

3. § 9 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Bei einer Beurlaubung für einen Auslandsaufenthalt in der 
Jahrgangsstufe 10 kann die erweiterte Berufsbildungsreife oder 
der mittlere Schulabschluss nur erworben werden, wenn
1. die Schülerinnen und Schüler spätestens zum Beginn des 

zweiten Schulhalbjahres zurückkehren; in diesem Fall wer-
den die Noten des zweiten Halbjahres anstelle der Jahr-
gangsnoten zur Bildung des Gesamtergebnisses (§ 44) her-
angezogen oder,

2. sofern die Klassenkonferenz vor Antritt der Beurlaubung 
ein entsprechendes Votum abgibt und die im Ausland er-
worbenen Leistungen anerkannt werden können, die Schü-
lerinnen und Schüler
a) spätestens zum Beginn der ersten Prüfung in die Berli-

ner Schule zurückkehren oder
b) die schriftlichen Prüfungen bei einer von der Schulauf-

sichtsbehörde als geeignet anerkannten deutschen Ins-
titution im Ausland oder in besonderer Form (§ 39 Ab-
satz 6) ablegen und nach Rückkehr die weiteren 
Prüfungen  absolvieren.“ 

4. § 11 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Bei einem Wechsel der Schule oder der Schulart ist 
ein Wechsel der Fremdsprache oder der Fremdspra-
chenfolge auf Antrag, über den die Schulaufsichtsbe-
hörde entscheidet, grundsätzlich möglich.“

bb) Satz 2 wird aufgehoben.
5. § 28 Absatz 1 Satz 3 wird aufgehoben.
6. Dem § 39 wird folgender Absatz 6 angefügt:

„(6) Werden die schriftlichen Prüfungen in besonderer Form 
gemäß § 9 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b absolviert, 
gelten abweichend von den Absätzen 2 bis 5 folgende Bedin-
gungen:
1. Die Schülerinnen und Schüler erhalten von den Lehrkräf-

ten ihrer Schule erstellte und von der Schulaufsichtsbehör-
de genehmigte Aufgaben in den drei Prüfungsfächern, die 
sie während des Auslandsaufenthalts innerhalb eines Zeit-
raums von sechs Wochen schriftlich bearbeiten und ihrer 
Berliner Schule innerhalb dieser Frist per E-Mail zur Beur-
teilung übermitteln. § 40 Absatz 1 gilt entsprechend.

2. Nach Rückkehr präsentieren sie spätestens in der ersten 
Unterrichtswoche der Jahrgangsstufe 11 im jeweiligen Prü-
fungsfach die Ergebnisse ihrer schriftlichen Ausarbeitung 
und stellen sich in einem anschließenden Prüfungsgespräch 
Fragen zur schriftlichen Ausarbeitung und zur Präsentati-
on. Beide Prüfungsabschnitte dauern in der Regel insge-
samt zehn Minuten. Für die Durchführung werden in den 
drei Prüfungsfächern Fachausschüsse gemäß § 37 Absatz 2 
gebildet.

3. Unmittelbar nach der Prüfung setzt der Fachausschuss auf 
Vorschlag der Prüferin oder des Prüfers die aus der Präsen-
tation und dem Prüfungsgespräch zu bildende Note und die 
Gesamtnote fest. Dabei gehen die Bewertung der schriftli-
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Artikel IV
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. März 2012 in Kraft. 

Abweichend von Satz 1 treten Artikel I Nummer 8 mit Wirkung vom 
1. Januar 2012 und Artikel II Nummer 1 mit Wirkung vom 1.   Februar 
2012 sowie Artikel I Nummer 2, 5 und 6 und Artikel II Nummer 2 
und, soweit die schriftlichen Prüfungen in besonderer Form abgelegt 
werden, Nummer 3 und 6 am 1. August 2012 in Kraft. 

Berlin, den 4. April 2012

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft
Sandra S c h e e r e s

Soweit keine Kriterien für eine Auswahl mehr herangezo-
gen werden können, entscheidet unter den verbleibenden 
Schülerinnen und Schülern das Los. Alle Entscheidungen 
sind schriftlich zu dokumentieren.“

b) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden Absätze 4 und 5.
c) In dem neuen Absatz 5 werden die Wörter „Absätze 1 und 

3“ durch die Wörter „Absätze 1, 3 und 4“ ersetzt.
2. § 34 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Schulaufsichtsbehörde richtet zur Vorbereitung ihrer 
Entscheidung nach § 33 Absatz 1 und 2 einen Aufnahmeaus-
schuss ein.“
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